
Haben Sie (noch) Fragen? Wir beantworten diese gern 
unter 061 285 27 27.

 AGB auf einen Blick

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
für die Rechtsberatung

1.	Mit dem Kauf dieses Produktes erhalten die Kunden Anrecht auf eine telefonische Erst-
beratung durch Juristen oder Rechtsanwälte der Orion Rechtsschutz-Versicherung AG  
(nachfolgend Orion genannt). Grundsätzlich können nur Auskünfte zum Schweizer Recht  
aus den Gebieten Arbeit und Beruf, Miete, Konsum, Haftpflichtrecht, Verkehrsunfälle und  
-delikte, Sozialversicherungen, Wohnen und Strafrecht und zu dem diesbezüglichen Vorgehen  
in der Schweiz erteilt werden.

2.	Die Dienstleistung wird Montag bis Freitag von 09.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis  
16.00 Uhr erbracht. Aus Kapazitätsgründen können nicht immer alle Anrufe unmittelbar  
entgegengenommen werden. In diesen Fällen kann Orion offerieren, eine Nachricht auf-
zunehmen und später zurückzurufen. 

3.	Die telefonische Rechtsberatung muss innert 12 Monaten nach Kauf eingelöst werden,  
ansonsten erlischt jeglicher Anspruch. Es erfolgt keine Rückerstattung des Kaufpreises. 

4.	Die telefonische Rechtsberatung eignet sich für eine erste Standortbestimmung in Form 
von Empfehlungen für das weitere Vorgehen, einem Hinweis auf Chancen und Risiken sowie  
die Beantwortung von einfachen Rechtsfragen. Hervorzuheben ist, dass die zuverlässige 
rechtliche Einordnung eines Sachverhaltes oft tiefere Abklärungen braucht, die am Telefon 
nicht möglich sind. Die Ermittlung eines relevanten Sachverhalts benötigt oft weitere Unter-
lagen und Abklärungen, was am Telefon nicht möglich ist. Aufgrund dieser Tatsachen kann 
auch nicht garantiert werden, dass das Informationsbedürfnis befriedigt wird.

5.	Die Haftung für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art wird, soweit gesetzlich zulässig, 
ausgeschlossen. Beratungsfehler, die auf fehlerhaften oder lückenhaften Sachverhaltsdarstel-
lungen beruhen, sind durch Orion nicht zu verantworten. Für die Einhaltung von allfälligen durch  
Gesetz, Behörden oder Vertrag angesetzten Fristen wird keine Verantwortung übernommen. 

6.	Die Orion bearbeitet Daten, die sich aus der Vertragsabwicklung ergeben, und verwen-
det diese insbesondere für die Erbringung der Dienstleistung, für statistische Auswertungen 
sowie für Marketingzwecke. Die Daten werden physisch oder elektronisch aufbewahrt. Die 
Orion kann im erforderlichen Umfang Daten an die an der Vertragsabwicklung beteiligten 
Dritten im In- und Ausland sowie an in- und ausländische Gesellschaften der Zurich Financial 
Services AG (ZFS) zur Bearbeitung weiterleiten. Die Gesprächsinhalte werden nicht aufge-
zeichnet und dokumentiert. Es besteht kein Anspruch auf eine schriftliche Mitteilung der 
erteilten Auskunft.

7.	Für Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Schweizer Recht anwendbar.

8. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Basel. Bei Konsumenten gelten  
die gesetzlichen Gerichtsstände gemäss Gerichtsstandsgesetz bzw. Schweizerischer Zivil- 
prozessordnung.
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 Rundum gut versichert

Rechtsschutz-
Versicherung von Orion 

	   
Wir führen für Sie Ihren Rechtsstreit und übernehmen 
die Kosten für den Rechtsanwalt und Gerichtsverfahren  
– das ganze Jahr hindurch.

Mit der Privat- und Verkehrsrechtsschutz- 
Versicherung ORIONPRIVATE schützen wir 
Ihr Recht:

	 bei Streitigkeiten mit Ihrem Arbeitgeber

	 wenn Ihr Führerausweis entzogen wird

	 bei Wohnungskündigung durch Ihren Vermieter

	 falls Sie angeklagt werden

	 und in vielen weiteren Situationen 
	 Ihres privaten Umfelds

Das ist
Ihr gutes

Postkarte bitte hier abtrennen.

 Jetzt reinschauen und mehr erfahren

Mitnehmen, damit Sie einfacher zu Ihrem 
Recht kommen! 

 

 
1. Rechtsberatung am kkiosk kaufen

2.	Anruf unter der Nummer 061 285 27 27 und Angabe 
des Aktivierungscodes (siehe letzte Seite)

3.	Sie werden mit einem Juristen oder Rechtsanwalt ver-
bunden und erhalten Ihre Beratung

Sofort ab Kauf während 12 Monaten gültig.

Wir sind für Sie erreichbar: 

 
	  

Haben Sie (noch) Fragen? Wir beantworten 
diese gern unter 061 285 27 27.

Zurich
Rechtsberatung

Rechtsberatung

CHF 24,–

in Zusammenarbeit mit

Zurich
Rechtsberatung

 
damit Sie  einfacher zu Ihrem Recht kommen!



Mitnehmen, damit Sie einfacher zu Ihrem 
Recht kommen! 
 
Unsere Juristen und Rechtsanwälte helfen Ihnen schnell 
und unkompliziert mit einer kompetenten telefonischen 
Erstberatung.

Wir beraten in folgenden Gebieten: 
	 Arbeit und Beruf 

	 Kündigung, Krankheit, Schwangerschaft, Überstunden, Überzeit,  
	 Mobbing etc. 

	 Miete
	 Kündigung, Heiz- und Nebenkostenabrechnung, Mängel,  
	 Wohnungsübergabe etc. 

	 Konsum
	 Kauf, Leasing, Darlehen, Auftrag, Werkvertrag, Reiserecht etc. 

	 Haftpflichtrecht
	 Schadenersatz, Genugtuung etc. 

	 Verkehrsunfälle und -delikte
	 Busse, Ausweisentzug etc. 

	 Sozialversicherungen
	 IV-, SUVA-Streitigkeiten etc. 

	 Wohnen
	 Stockwerkeigentum, Grundeigentum, Nachbarrecht etc. 

	 Strafrecht
	 Busse, Delikte, Gefängnisstrafen etc.

Zurich
Rechtsberatung
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Mit den Zurich to go Versicherungen können 
Sie sich umfassend schützen:

	 Zurich to go – Shoppingversicherung weltweit gegen 
Schäden und Verlust Ihres Einkaufs inklusive Online-
Shopping.

	 Zurich to go – Hochzeitsversicherung gegen Risiken 
wie Annullierung und Verschiebung.

Für mehr Informationen: 0800 80 80 80

Noch mehr 
Sicherheit 

zum 
Mitnehmen!
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Unsere Juristen und Rechtsanwälte helfen Ihnen schnell 
und unkompliziert mit einer kompetenten telefonischen 
Erstberatung.

Wir beraten in folgenden Gebieten:
 

	 Arbeit und Beruf
	 Miete
	 Konsum
	 Haftpflichtrecht
	 Verkehrsunfälle und -delikte
	 Sozialversicherungen
	 Wohnen
	 Strafrecht

Bitte beachten Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Service-Hotline:

061 285 27 27

Zurich
Rechtsberatung

  Ihr persönlicher Aktivierungscode:


